
Er schreibt für Bürger der ganzen Welt .
Wer wird sich wohl darüber ärgern , in ei¬
nem Calmder Las Jahr unter dreysigerley ver¬
schiedenen Epochen benennt zu sehen ? Aber wel¬
che Canzley wird den Ausfertigung eines
Diploms das ganze Verzeichmß dieser Calender «
rpochen aus den Aämanachen abschreiben ? In
einer Urkunde dient die Anzeige der RegierurrgS «
jähre eines LandeSherm gleichsam mit zum Sie¬
gel der Wahrheit , und sollten nicht aus eben
diesem Gründe alle dw Päbstkichem Urkunden j
welchen dieses Kaiserliche Wahrheitsfiege ! fehlt ,
wo nicht für ungültig , Loch wenigstens für »er «
dächkig gehalten werden ? Und sintz sie picht eben
so viel , als wenn der RegierungsKtäsident eines
Fürsten «ine U- künde für Las Vaterland mit her
Jahreszahl bewähren wollte , seit dem er seinem
Herrn in seinem von ihm erhaltenen Amte den
Eid Hex Treue geleistet har »

'

§- v .

Eingriffe der Päbsie in die Gerechtsame der
Regenten .

Jeder Regent ist der Vorsteher einer Ver¬
sammlung . Er herrschet nicht Kcr zerstreute

- Hör -



Horden . Sein E- Ntzweck ist, seine Unterthanen
in dem ihm anvertrauten Bezirk glücklich zu
machen , und sie sowohl von den Fesseln aus¬
wärtiger Machte , als von dem Zwang fremder
Gesetze zu bcfreyen . Ihm ist daran gelegen ,
sein Volk mrzertrmnt beysammen zu erhalten. , und
vasselbige weder durch Auswanderungen an der
Zahl , noch durch Vermischung mit andern M-
tionen an den Sitten zu schwächen . Nach
sein Gemälde beurtheile man den Gabst als Re¬
gent ! Die Vvrtheike, - welche er nsiter dchr PsrV
wände des Nutzens der Kirche zu erhalten sucht ,
dienen ^nur aüM das Interesse seines Hofes zy
befördern . Diesem zufolge sucht er in allen Staa¬
ten zahlreiche Gassen von Unterthanen zu erhal¬
ten j deren Beherrschung er ihrem LandeSßerrst
wo nicht gänzlich abspricht , tiöch ' wenigstens
mit ihm zu theilen sircht. Er will gift derjeni¬
ge Landtssürst styn / deffenUmfang keine tzchran -
k- n kennet , und lieber in Hundert Staaten ein ?
wandelbare und streitige Herrschaft besitzen, als
her größte weltliche Regent , dessen Zepter nicht
Weiter als bis an seine äusserste GranMurrg rei¬
chet. So wie fast alle Länder mit Leuten besetzt
sind , die ihm zu huldigen genöthigt worden
waren , so ist sein Sch ei» Sammelplatz , «»ge-

E ? füllt



füllt von Fremden aller Nationen , die gleichsam
bey ihm als Geisel oder Bürgen der Treue der¬

jenigen Völker verpfändet find , welche das an-
gebohrne Blut an die Festhalkung ganz anderer
Gefttze fesselte. Wunderbar , wo nicht gar
schimpflich ist es für die weltlichen Regenten ,
baß Mönchen , nachdem diese, nach dem Beyspie¬
le ihres Führers auch wieder ihre kleine Staa¬
ten unter sich errichtet hatten , den Landrsfür -
sien das Muster zur Befreyung von solchen skla¬
vischen Fesseln geben mußten . Im alten Statu¬
tenbuche der Cartheuser steht verordnet , daß ,
wen « ein Closter oder auch ein Mönch dieses
Ordens ohn« Erlaubniß des Generalcapitels , es
sey gleich in seiner eignen oder in eines andern
Sache , beym Römischen Hofe um eine Verord¬
nung anhalten , oder sich selbst dahinbegeben ,
oder auch nur an den Pabst schreib ?« würde ,
«in solches Closter oder «in solcher Mönch gänz¬
lich aus dem Orden hinausgestossen werden soll¬
te ( s ) . Man glaub « nicht , daß diese Ver¬

fügung

( g) /nt!,!, !- Lr E « Fatt-ta ePt. Fsmr.
SaM i ; io. Ht . tr . Far»t . ca§, 21. wo folgen,
heHGtotut zu sinken ist: 8i äowus. sur ^uaeUbcr ki>̂
litt yräini- xertöno per se » vel xer lllium lirrero» »



fügung vielleicht ein bloser Eigensinn dieses ein¬
zigen Ordens gewesen sey; auch der Dominica¬
nerorden , diese sonst so große Stütze der Päbst -
jichen Herrschsucht ist hierin » mit übereinge¬
stimmt . Er verbot , daß kein Predigermönch
ohne besondere Erlaubniß seiner Vorgesetzten
sich an den Hof des Pabstes zu verfügen wagen
solle. ( b) . Dieß geschah von Mönchen . Die¬
se selbst unterworfene Mitglieder des StaatS ,
verschlossen die Thüre ihrer Gesellschaften vor
dem Pabste , und liefen sich nicht von ihm un- ,
umschränkt beherrschen . Und ein Regent sollte
des Pabstes Sklave seyn! «in Landesfürst sollte
vergesse », daß Gott ihn zum obersten Beherr -
scher seines Landes eingesetzt habe ! er sollte
zulassen , daß der Pabst ihm in seinem eigenen
Gebiete Leute ein - und absetze, in Pflicht neh.

me,

LymLnr curia, 6ns licomm crixirirü Asnsrsllr, xoitii-
1-msrir. 6sncuiiam Lomnnrin s îerir , vsl xro je süisue
ouikuslibsr , cjniUcun-; us sx cgu!6>. äoirirna xzxge Lri-
Hers xrsssnmxserir- socierLcsrorius oräinis xriuskur.

(-K) In den Acte» des im Jahre 1-76. zu Pis « geholte,
»en Generalcapiieiä ax. lAsirene tM. -i-ieĉoc. cot.
1786. Inrsräicir mrißiüsi pinoilbu; frmribus vninerü»,
ys sli ûis vgöac sä curiam cioinini xagre» llne ixsu»;



« s , bsreichere , von der gemeinen Bürgerlafi
befreyr , verbanne - und sogar ihm , ihm dem
rechtmäßigen Beherrscher selbst , gemessene Be¬
fehls zuschicket

Wer aber an dieser unseligen Lehre der Rö¬

mischen Curialisien noch zweifelt ; wer vielleicht
unmöglich glauben kann , daß sie behauptet hät¬
ten , der Pahst sey auch im zeitlichen das Ober¬

haupt der weltlichen Regenten , er könne sie bs-

strafen , bestätkigen , absitzen , und über ihre
Güter , je nachdem es der Vortheil der Römi- -

schur Kirche erfodert , schalten und walten , der

sehe dieß Lehre mchk in PttdatfchriststMrn , sön-
Lern in den vorgeblichen Päbstlichen Gerechtsa -
mm nach , so wie der Cardinal Laurm solche
vorgetragen hat . Daselbst heißt es von allen Re¬

genten : Dem padst sind Baiser und Bönigs -
Unterthan . Der pabst verdanuner , verdau »

nct / und seyet die unbilligen Baiser und

Bönigs ab- Der pabst spricht die Ankers

thauen unbilliger Baiser und Bönigs vom
Eid der Treue los . Der pabst beurtheilt
und annullirt die RschtsprLchs der Bönigs
und Baiser . Der pabst befielt Länigen und

Kaisern , die Waffen rvider die Feinde der

Breche zu ergreifen . Der Pabst straft uns
beraubt



beraubt ihrerLchsn die Mnrgsrrnd Westen /
welche die Errichtung neuer Birchen hindern .
Wenn der pabst ernen Röntg in den Bann

>e- - gethan hae , giebt er dem Volk die Gewalt ,
einen andern zu erwähkn ( c ) - Nun «och
in Betreff des Römische », - Kaisers mjoMerheit
eine unverschämte Stelle . Der Baiser muß

^ dem . Pabst den Eid der Treue schwören «
Des Baisers nuiltter geführte Processe wers
den vom pabst recognsscire und visirirt . Dee

^ Kaiser har kein Recht bex des pabstes Mahl
^

,md Lestätkignng . Dek Laistr kann von ?
^

Pabst abgesetzt werden . Er ist niedriger ,
^ - als Papst und Bischöfe ( ä) . Wann das Reich
^ vacant ist/kann bex Strafe derEpcommum «
^ L-srion kein Fürst den Titel eines vicarii f »h»

ren . Die Irwisdiction fallt alsdann . auf den
pabst . Der Baiser kann kein Coneilium ver¬

sammeln/ ^ sondern er bittet den pabst / daß

^
sr es versammle . (»: ) .

^ Ditstr tolle Grundsatz trieb des Pakst Ha-

^
brian lV. so weit , daß er sich erfrechte an den

. Kai -

( c ) 6srä. tsure » ex- ' Ee eM- ckm trNi/o - ax» ertza »»/s -
k i-.rkoi-cr "

: ( 6) ibiü. x.
> ( s ) ibU. x. ziK.
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Kaiser Friberich I. folgendes zu schreiben t In
deinem an uns gescheckten Lriefe seyest du «g
deinen lsiamen vor den unsngen / wodurch
du einen Frevel und Uebermuch begehest
( 5) . Friderrch l. aber antwortete also : Was -e>
Euer pabstthum von Regalien hat , das hak jl .
es von den Kaisern geschenkt bekommen , ftj
wenn wir an den padst schreiben / seyen he
wir unsern Namen / L aft des alten Rechts
voran ( g ) . So verächtlich aber der Römische
Hof von dett Regenten spricht : so hoch erhebt
er seine Geistliche . Gregor VH. schämt sich .
nicht zu sagen : Die bischöfliche Hoheit kann E'
Durch keine Vergleichungen erreicht werden .
wenn du sie mir dem Glänze der Könige / .
und der Krone der Hürsten vergleichest / so

^

wird dieser viel niedriger seyn , als wenn du ^
Alex mir Gold vergleichen wolltest ( h) . So

^

Machten

k s) / « /rr/pkor » sä ro»?. /.
^ '

x. ; ür. / .̂ In Uneris sä nos irüssisNomen tuum
iioltro xraexonis, in ^uo inlolenci ê , nc äicrnn zrrü--
«rnruie > norzm incurris.

( g ) -biL

sk ) Iliüiluln. tonr. t7. corrcrt. ?. /. col. 1472. -
rtun non rsm xrsriolins xiumko, regis xoksstiirs
sltior äiZniras isceräotglu Lcc. Ltr. LlonäsII, äs tdk»
« M: Hex«»» , x 171.
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machten es aber die alten Päbste nicht ; noch
kurz vor Gregor VII . erkannten sie einen jeden

Landesherrn für den obersten Richter seines
Volks , bey dem sie selbst auf erforderlichen Fall
Recht suchen mußten . Dieß that im Jahr 868 .
der Pabst Hadrian II . gegen den Kaiser Ludwig
jl . , und erkannte , daß dieser Kaiser , so wie
seine Vorfahren die Oberherrschaft über Rom
besassen ( i ) .

Der zweyte Eingrrf der Päbste in die Ge¬
rechtsame der Regenten ist, daß sie einen grossen
Theil ihrer Unterthanen , nämlich alle Geistlichen
ihrer Herrschaft entziehen , da doch diese sich aus
dem Lande nähren , und dessen Schutz gemessen.
So soll ein Geistlicher von einem weltlichen Rich¬
ter nicht gerichtet werden können - Die Layen ,
Welche sich in die Eriminal - Verbrechen der
Geistlichen mischen , werden in der nun GOtk

sey

( >) Hollleniu» t?. öcke-. Lcc/s/ Kommr. «,s»
ir »me«r. IZ7- Lcksgi cn' tr' c. aä a». 868- «- X//L «
M7IÄÄ«, Lcrt/»»/ -: ( îlgrrs ksris xoK initium tjUiujrz-
xeKmss r - Äione -rrisnii üliu- eius klLurtisriu» Äigni
Lllrisni xsxas äolo äecsxit - Lcrgxuir- übi-zuLcontun-
rik« Vlläs !clcmxgxr nimium eK contlMgtll! . 8z<Iri »
smur xgxLsxuä iMxerstokem nriüo« obiinuii, ĉ ulxrse.
t »rum Meuriierium 8LLV>ILV ^ lLLLL LOLIÄE



ßy- Dä«ki . ' - WbM ^meiste ». veWÜtHiAen LMtzM
vettvü «schte «>! UMdaus den Büchern ausgeriffe »'
«en^ Bulle in coesta - MrbMyk , sie
möge » Königs oder ' Beamte Hrrstiben seyn-' WeK
einen Geistlichen vor die weMchrEerichte zieht,^
MTß >n Bann gethan werden . Air Geistlichen ,
Welche vom ge- Ujchen Richter an dc» Landes -
ttgesre «. apPeK: ren , werd «, von allen ihre »
Diensten m? d Bmeficien suspe. -wirt , und , nach
zernichteter Äppellation vor Lest Pabst citirt ( W
Noch Mehr , hie frevelhaften römischen Curialst .
stenbehauMm ; ^ es sey göttlichen Rechts , hast
«in GriKiMr , chenn er Schulden gemacht hsch
la ftgar , wenn er ein Vatermörder , Ränder ,
Nerrakhed des Vaterlandes , oder. Rebell wich. , ,
vor Sem weltlichen Richkerchicht Helangk Werden
könne, ( 1) . i Geschah . dieß um solche atzschculkche
Verörechen , zu h- strafen , ^oder viclmchr solche
in? Finstern zu nähren ? —

Der dritte Eingriff ist , Laß die PGM
eii ; m großen Lheil der Länder > nämlich alls

geistliche Güter und milde Stiftungen öek

Ööerhirxstchaft und . Gewalt des Larrdcsl ) «rm

wtzsgen . Welche Ungerechtigkeit ! der gute

Landsherr soll besagte Güter durch sauren
Schweis

- ( K) I . MrsaV ' Kv r i '
V1) ^sarins n- M. m-v-st. Lam, /. tr'ö. e»k. '<sss.



Schwns Und Beyhülfe seiner arnren Unterkha ,
AM Mit schweren Kostest ÄkfchStzM ÄrE verthel «
dkg«» , -abrvr-zi -r MwMdMg der ftlhrn kein
Wd- >t speechê - - AnH - Sgar im änsstrsten Mth -
falk , wo Hss allgemeine Beste mu Rettung
schreyet , shke pUstzsche Einwilligung nichts
zur GteuruM ^ der Bedürfnisse hergeben - können «
>, Die Grisil -chest und- ihre GükW- , so spricht
n Roms Stimme / si-ch frey vom Tribut , ZM,
„ DimsiM U» K Mgabett dir Welttichew - ES
„ ist götklichm Rechtes , daß sie frey seyen.
„ Wer dagegen tzändelk , ist iM lsscro int
t, Baun ( m) E Kercitelk sind sie ißt , jene
dtspotischm Yr- vistgien , welche die Päbste Paul '

- IV- urch. Gregor RUI . . ewE Sr - M
«rchcittkn , Aufhebung den ReZentm Hie
AuoM über ihre Gerechtfame öffttste . VcrWöZe
Lesagter Privilegien Wurden sämmtliche Güter
der Jesum - , , von sürn Sehenden und Hülfski -
firmgen frey gesprochen , sie mochten Namen
Haben wie sie wollten , und mit Verachtung des
Höchste » Grades der allgemeinen Noth ; si> haß
sie weder zum Kriege s selbst gegen die NnZlaue
KiZen/ der doch so oft Roms (fassen bereicherte : )
noch so gar zur Beschützung des Vaterlands
s uru den Undank öer Söhne gegen ihre Mutter ;

D zu
sm ) Lgures t,'r. EEtt ' t ! »



zu reizen ) noch auf irgend eine andere Weift

beytragen durften ( n) . Auch mußten die Je¬

suiten selbst bey dem Eintritt m ihre Gesellschaft

feyerlich angeloben , niemand als GOtt , und

dessen Stadthaltek dem Pabst , üttterthänig zu

seyn ( o ) . Großer GOtt ! kannst du einen Eid

der Unterthänigkert von Menschen annehmen ,

die meineidig gegen ihr Vaterland / und V- rrä -

ther desselben sind ? — Endlich wären dii

Gäbst « nicht damit zufrieden , allen Geistlichen

solche Freyheiten auf ihre gegenwärtige besitzen¬

de Güter zu ertheilen . Sie erstreckten diese

Vorrechte bis auf die noch zu erwartende Zu¬
kunft .

( « ) cberubinu - r °m. // . L- M»- »?. 4- r- soeischri»

collsAis vbiüber conüNsnng > xiLsLNliüöc turüia , eo-
. ruwgus KMus . reäirue k x> bono-

rum s-cul- rium Le regulgrim » guorumcünqus - iM

xio rewxor? vnirorum. - <;uibu5vi8ä-cimi-, Lkköiir-

«kism cksritgijui - Sc »lü, orämsrüs °»er !bu5, LriE

xxi >LOMOI<IL 1XMVLI. L8, VL-

rnxsiotaL r . ^' rLiLL > xe <zvoieiov0ll -
. ui m- . ! l î ' irx '̂ i Oirv?. ! , »Lovrr -

VV^ VN ?Librcik ' vN ixsunriE

?IiO '! 5^lkO! <L I ^ rosnis k- rx- luo libersmur -
HxrrirrmusäLc-

> ' MraeuS ZeEr§r' e§srr.. c/ekicô- r« corsmftAkDrverrt̂ . 27-
wH die Regel des Iesuikeiivrdeus vortragt : <Zu>-

cuwque in L-ci-rsr - "vitra vü!i töli vomwoi atgu«'
Lsm. ^siniüci , eiu« in vierrto» torutis L-c-



ßunfk. Mir bsschliessen durch diesen Brief /
sagt Habst Alexander VI. daß alle unbeweglis
che Güter des Elosters / weß Fechtens / an
weichern Orte / und weicher Llostergemein -
de sie stpn tnögsn / sowohl die gsgenwärti »
gen eis die zukünftigen / sie mögen durch
Vermächtnisse/Geschenke / öder unter irgend
einem Hamen Und Grunde an dasseldige ges
kommen fchn / öder in Zrrkünfe erhaltest wer «
den / in allen Landsstzen Haften pon aÜeUvnd
jeden Deschwehrdeii / Ldgsbei »/ Einnahmen /
Luflageri / U °d Lasten - wie Solche auch Hamen
hOen mögest / gänzlich ausgenommen und
frey sexn sollen , cp ) : wik . Sefthien aljett
Herren aller Orte und Lander , sie mögen ist

8) 2 Noch

fx ) st». 1498- r» «a»qAe»« 5. -ie
cht», tor«. /. -»Sara c: «Me»Fr x. 124. SupxÜeMoai-
l>us velirir iacliiisn Lsceriüäiür xer xrsrlearez : - ûost
j>on, ûäeeiiiiizüs immüAUä iuris ; tücoruiri LcliisM.
Lrörüm hüorumcirngüs ixlius Löäaiisrii ; MeienrtL
Sc katürii; L rsm üb uirMgr«; -züämex ieKgii-.enco,
üec non Iez->ris; kcleicüMMissiz; äEioiübüL L <zui-
buiuis stur lüris nttilu sc-juisiig Lc sc-zuiie »äs, iii
tzuibuscuntzüeäM vel LLltLLIVS stil8Iij ' i ' OR. N io-
cis iim; Sc eile rexeriWrar ; sb oitinibus L unMM
xrsüs - niMus, ä-liüs, °»leis, xstielUsi colleWS ; lm-
xoüiionibus , Ä tziübuiiiir Lli» ttorllinib' u- nmiijWeÄr
k«r, «i>«ribus ULLL̂ . kLVLSVL LcLMNk' FL liük



tisch so' MsAd Merklichen WurKe / als sts
wWii " / g ' LntzM / daß' sie weder -selbst /
noch durch anders / jemals ' srwatz Wider dir -
' ss' Execution ^zu thun sich uMerstehen sol¬
len ( g) .

Dir vierte Eingriff ist eimd ' der fchreMch »
sten. Die Päbste nehmen die Klagen der Unter¬
thanen gegen ihre Obrigkeit an , und erklärst
die RechksGrAche der ReZentcn für ungültig -
Hemmen den Lauf der Gcrechkigkeik , und leiste^/
iVsrüber schon Bernaröus klagte ^ den Böscwich -
lern Schutz . Ihr Recht spricht : wenn Unter¬
thanen oder Vasallen von ihren Landesherren
oder Fürsten beschweret werde « / so können sie
flch an den pabfi wenden ( r ) . Sie erfrechten
sich noch weit mehr zu thun . Sie mischten sich
sogar Äs allerhöchste Mich ker in die Sknarssirittig »
keiten grosser Potentaten unter einander selbst.
In den zwischen dem LützenburKischm Heinrich
« nd Röbert vstr Sicilicn entstandenen , Zwistig -
keijen Hat Clemens V. folgenden Ausspruch :
Wir / sswohl Traft der Hoheit , die wir ,m.
gezweifelt zum Reich haben / als Traft des

Techs
H. , rM' . ' / . '

2K6°
i r) n̂eckas- ' DMEM? M' ' M' ca?T 5. 48̂ . ( ûsiüäo ilrbcirM

Zll vM! ! l Arsiüunrur si ciomirrls., Lc r̂lncr îbus Äris,---
Posilurr rccurkei-L M Grimmv' xoütrÜcsM--



Rechtes / in welchen wir , wenn kein Küft
ser »)!, / ihm Hc<sHiren / und nicht rvemger
aus Wie der Gswglr / dis uns Chnstuq ,
in der Person des Petrus ' gegeben h - r /
erNaren vordesagre des Lchsers Rschr - Ä
spräche rmtz Process «/ auch was daraus er »
folgt ist / ohne AusnahmeMr̂ nichtig ' / und
benehmen ihnen allen LWr „ (s. ). . .

Der §te Eingriff ist , daß MHäbste den welt¬
lichen Landesherren unzählige Colonim solcher
Leute aufgedrungen Haben, die,,statt anznpflan - -
zen/ das angepflanzte verheere » helfen. Geitdcm -
d- r Name des Eidsi dem MemHengeschlechts
bekannt geworden ist, ward nie ein Schwur ge¬
leistet, -der mehr , gegen das Recht der ' Natur
pnd das Völkerrecht strikt , als , d.is Verpflich¬
tung , vsn hmr Schweift anderer Zu lLöc».
ker dem Seck ' ma- Ml' der Dürftigkeit schwur der,
Müßiggang das Eigentl-umsrecht, ab , um dix
Quelle der SchtyMropftn der emsigen Arbeiter
zu Mehren ( c) . Ohne Eigenthum befanden sich
dennoch die Mönche an Staude , das Eigen¬
thum derer , hie sie abgeordnet hatten , zu,pcr -

- D N meh-
( »Z. eks »kÄü̂ W-. t», ii . c. chmFos-üL̂
(>) Lickeriu- k»»-. I/ . wstns. , r,i>. ktt. câ , z. §, 47.

rimjiq roxulgrsr. v' t . xlurimqip ivxiäirsr LrigySi q Iq," ' dSi-ü it, - ' lt »Ecksnl8̂ imxLzk-"



wehren . Gemeinden , die reichlich subfistireu
konnten , ohne gehalten zu seyn, von ihrer Ein ?

nähme noch Ausgabe Rechenschaft zu geben.
Die bettelnden entschuldigten sich mit der Aus¬

flucht , wir haben keifte Besitzung ; ist aber das.

Vorrecht , jedes einem andern zugehörige Feld.
auszusaugmnicht einträglicher , ajs eine ein¬

geschränkte und bestimmte Besitzung , deren Er¬

trag berechnet wer den kann ; und wenn denn nur

noch diese unter dem demüthigen Schein « der

Armuth erpreßten Schätze im Lands geblieben
wärenaber sie wanderten mit den bunten Pil -
grimmen , die sie sammelten , auf den PZink des¬

sen , der sie dazu pritzilegirte , zur allgemeinen
Scheune zürücke , wo die Opfer der mannigfal¬
tigen Fluren aller Nationen gleichsam wie i «
einem Mittelpunkts zvftmmen kamen. Diese

heiligen Bettler waren wirklich im Besitze eines
Vorrechtes , das die gemeinen weltlichen Bettler

nur zuhaben glauben , ncmlich das Vorrecht ,
ein besonderer Stand im Staate zu seyn. Du

hast keine Macht über mich ,, sprachen sie zur
Obrigkeit , denn ich bin arm « und damit du nie

Macht über mich erhalten sollest, so habe ich ein

Gelübde gethan , arm zu bleiben . Und dennoch
waren diese Arme gleichsam eine feindliche Besa¬

tzung in dm VestunIm des Lanbesherm. Schon



M 15. Jahrhundert sagte der Cardinal ?ecni §

stz Liiiaco ohne Scheu : Es scheint höchst

nothwendig ; u seyn / daß die Verrelorder ,

vermindert werden / denn ihrer sind so viele ,

daß sie den Leuren iin Lande beschwerlich
und den Hospitälern / auch a»,dern wahrhaft

Zrnien und Elenden , die das Recht und eine

wahre Ursache zu betteln haben , schädlich

fallen (u) . Endlich erfahrenste auch das Schick¬

sal der allergemeinsten Bettlerrotten ; sie be¬

schimpften sich unter einander selbst , gleich den

neidisch zankenden Bettelweibern vor den Häu¬

sern ihrer Wohlthäter ; so, daß sie den Unglau .

digen, diesen Feinden der Christenheit , im Allmo -

stn austheilen den Vorzug gestatteten , und die

milden Gaben lieber einem Türken , als einem

tzapuciner gönnet «» ( x) .

Der sechste Eingriff sind die Interdikten .
Deiche Verheerungen solche angerichtet haben ,

D 4 ' st

/u ) tu «Mew-i . «»»?- tl . oM. Vei-/--». a O» ?-7! cLt,
co!. §il . I' ol bunt, vt eor ^m itLtur 6k onerotus >w-
minibus, äsinnosus iLgloloiiiL Scdosxiczlibus, xc
vers xruxeribu; ^c.

/x ) ee/oc. Ae/r, tE . ^10. Loczus
res äcusnit , vr vi-.us snriKium vcrverir rsüZiolis iven-
ciicaniibur srozrrr eleemoi/n. im, iLkiuseüe contelirri?»
elsißiri üixeni TurcLL, czurunLü̂ uclno.



ist weltbekannt , ( v) um dicMachbcgicrde gegen
einzelne vornehme Personen zu Men ward der
Gottesdienst selbst aufgeopfert . Um einzelne »
Regenten äusserlich ? Uebungen zu verbieten ,
ward das Volk der vorgeschriebenen ^ Mittel -zur
Seligkeit beraubt , damit ihm nichts anders
übrig bliebe , als mit dem Verfolger seines § aG
desherrn geMLmschaftkiche Sache zu machen ,
und seinem qeleistttsn Eide untreu zu werden ,
um dadurch wieder zu den Mitte!--: , zur ewige »
Belohnung in Der andern Welt , zurücke zu keh»
ren. Ga iz unschuldige Stahtsganze schuld ,
lose LäiMe wm den mir dem Jnterdict belegt ,
Lsnrik durch dreß AusbreilunIches untersagte »
Gottesdienstes Aufruhr und Dskwirrungen desto
mehr erweitert würden. - Mit dem aufgelöseten
Eide der Treu ? wurde » die Tempel des ASmach »

- . , kigm

s' -' ) vu- rr »- öe- E' - . ÄtMx/r >. 288. Csrts 6 c,üir intsr -
tiiÄü iüroinniz xsrci>!-lLi, ivrclligefi ea lemxeo fuillr:
aUHngONnn, , iclngnürum , Ueltolirm,
xrsaäilun cslamirsnu » csuil«-. " vuboir -L,F.

tSM. // . /> 20. ;. Klii ej-itdoxiinäig-nziasnrm-, , -nius
' bd, noMlü Ätiitgr . xr-oümÄ̂ - MÄt, . N' ünc mits!-».
bili- erst ecclcilsü 6r>I1ic»liüs . MiSs>- Äsiiise emnr

- Wcae, nuLs kn Idcis Hicrngzbkawk LiubAk». ; ' a' ücn' K
r̂eestioilibur gut « ei-zr z Sc güyckkiMe arul-j ' iuruen-

riuin xrMMst HeLksutujd , rntsxulrs xroücisbsürir
Zrgzusm,

' - s "



t ! M verschlossen , und , wenn man fo sagen
darf , die Ehre GSttes selbst litt unter der Ver¬
folgung seines Statthalters , der sich an dem
weltlichen Vater feiner Kinder z« rächen suchte.
Die GOtt geweiheten Glocke « verstummten / der
Altar des HErrn ward seiner ftyersichcn Be¬
leuchtung beraubt , die Betenden zum Schweigen
genöthigt / den Leichnamen der Schoos der Erde
versagt / und — neun und neunzig Schasse in
der Wüste gelassen / — nicht um ein einziges
verlohrenes wieder zusinden / — sondern UM die
Wuth des Hirten zu befriedigen .

§. VI .

BereichchuMsmirrel der Döste.
Die erste Einfalt und Reinigkeit der Sitten ,

bie edeln Beyspiele der Lugend / welche die Kirche
ehemals selbst in den Augen der Heyden -so lie¬
benswürdig machte »/ nahmen die . folgende Jahr¬
hunderte hindurch in dem nämliche » Verhält¬
nisse ab , in welchem die Macht Wd der Reich - ,
thum des ersten . Bischofs - dieser Kirche zunah¬
men. Die -beste Religion verrohr ihren ersten
Glanz , nachdem die Päbstr sich mehr um die
Reiche der Erde , als nur das Mmmelrcich be¬
kümmertem , und lieber durch morsche Waffen

D § ais
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